
BAG-Bulletin 25 vom 17. Juni 2024

8 25/24 ÜBERTRAGBARE KRANKHEITEN

Aussergewöhnliche epidemiologische Befunde 
in Spitälern: Einführung der Meldepflicht

Die Verordnung des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) über die Meldung 
von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten des Menschen wurde im Januar 2024 
überarbeitet, unter anderen wurde die Meldepflicht für aussergewöhnliche epide­
miologische Befunde in Spitälern eingeführt. Diese Meldepflicht betrifft Candida auris, 
gilt jedoch auch für weitere Erreger, falls spezifische Kriterien erfüllt sind.

EINFÜHRUNG
Die Verordnung des EDI über die Meldung von Beobachtun­
gen übertragbarer Krankheiten des Menschen (VMüK) wird 
einmal pro Jahr auf Notwendigkeit und Zweckmässigkeit über­
prüft und nach Bedarf revidiert. Hierzu werden epidemio­
logische Entwicklungen und Erfahrungen in der Schweiz und 
im Ausland berücksichtigt.

Candida auris (C. auris) ist ein multiresistenter Pilz, der 
grosses Potenzial hat, Epidemien auszulösen und Infektionen 
mit hoher Morbiditäts- und Mortalitätsrate zu verursachen. 
C. auris hat in den letzten Jahren in Europa an epidemio­
logischer Bedeutung gewonnen [1,2,3]. Ausbrüche in Nord­
italien, Griechenland, Frankreich, Spanien und Dänemark 
zeigen, dass sich Einzelmeldungen in nur wenigen Jahren 
zu nosokomialen Ausbrüchen entwickelt haben [1]. 
In der Schweiz sind seit 2018 sporadische Fälle von C. auris 
bekannt [4]. Das Auftreten von C. auris wurde bisher nie syste­
matisch erfasst, womit zurzeit beschränkte epidemiologische 
Aussagen für die Schweiz gemacht werden können. Die bisher 
in der Schweiz bekannten Fälle liessen sich meist auf einen 
Aufenthalt auf einer Intensivstation im Ausland zurückführen. 
Übertragungen von C. auris innerhalb der Schweiz sind dem 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) nicht bekannt.

Mit der Revision vom 1. Januar 2024 der Verordnung über die 
Meldungen von Beobachtungen übertragbarer Krankheiten 
des Menschen werden diese epidemiologischen Entwicklun­
gen berücksichtigt: Per 1. März 2024 wurde die Meldepflicht 
von Spitälern für den Nachweis von Erregern, die ein erheb­
liches Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen, einge­
führt. Die Meldepflicht betrifft C. auris, sowie weitere Erreger, 
falls bestimmte Kriterien erfüllt sind. 
Diese neue Meldepflicht ergänzt bestehende Meldepflichten 
und die Empfehlungen zum Management von C. auris-Fällen 
in Spitälern, welche kürzlich von Swissnoso aktualisiert wurden 
(«Empfehlungen zur Infektionsprävention und -kontrolle von 
Candida auris», Guidelines – Swissnoso).

Dieses Informationsschreiben dient dazu, sämtliche Personen, 
die von der Meldepflicht betroffen sind, für die Neuerungen 
zu sensibilisieren.

ZIEL UND NUTZEN DIESER MELDEPFLICHT
Mit dieser Meldepflicht soll die Weitergabe von Informationen 
vereinfacht und damit die Ausbreitung von risikobehafteten 
nosokomialen Erregern vermieden werden.
Spitäler und Institutionen können dank dieser Meldung prä­
ventive Massnahmen ergreifen (z. B. Screening und Isolierung 
von Patientinnen und Patienten bei Spitaleintritt). Gleichzeitig 
wird mit der systematischen Erfassung ein Überblick über die 
Epidemiologie von aussergewöhnlichen Erregern in der 
Schweiz geschaffen. Dank diesem Überblick können Risiko­
faktoren für eine Übertragung bestimmt werden. Solche 
epidemiologischen Analysen unterstützen die faktenbasierte 
Prüfung von allfälligen zusätzlichen Massnahmen auf über­
geordneter Ebene (kantonal, regional, national). Gleichzeitig 
können bestehende nationale Empfehlungen aktualisiert oder 
Empfehlungen für neue relevante Erreger herausgegeben 
werden.

VORGEHEN
Spitalärztinnen und -ärzte, in der Regel des Infektionspräven­
tions-Teams, tragen die Verantwortung für die Übermittlung 
der Meldung für aussergewöhnliche epidemiologische Befun­
den in Spitälern an den zuständigen kantonsärztlichen Dienst.
Die Kantonsärztinnen und -ärzte leiten die Meldungen pro­
aktiv an das BAG weiter, diese Information wird so für die 
anderen Kantonsärztinnen bzw. -ärzte einsehbar. Je nach Ein­
schätzung des Kantonsärztlichen Diensts werden die Spitäler 
und Institutionen innerhalb des Kantons informiert.

MELDEKRITERIEN
Die Meldung zu aussergewöhnlichen epidemiologischen 
Befunden in Spitälern bezieht sich aktuell primär auf C. auris. 
Jeder neue Befund von C. auris muss gemeldet werden (Erst­
nachweis).

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/892/de
https://www.swissnoso.ch/guidelines-publikationen/guidelines
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Die Meldepflicht gilt jedoch auch für weitere Erreger, wenn 
sämtliche folgende Kriterien erfüllt sind: 

I.	 Der Erreger wurde im Spital nachgewiesen,

II.	 für den Erreger liegt noch kein spezifisches Meldeformular 
vor,

III.	der Erreger wird für die öffentliche Gesundheit als Risiko 
eingeschätzt, und

IV.	der Erreger weist ein Potenzial für Ausbrüche auf. 

Die Einschätzung zur Erfüllung der Kriterien wird durch die 
Spitalärztinnen und -ärzte, die für die Infektionsprävention 
und -kontrolle verantwortlich sind, vorgenommen. 
Beispielsweise würde bei einem Nachweis eines Bakteriums bei 
einer hospitalisierten Person, welches eine aussergewöhnliche 
Antibiotikaresistenz aufweist und für seine rasche Übertrag­
barkeit bekannt ist, diese Meldepflicht gelten. Es wird darauf 
hingewiesen, dass die Meldepflicht ebenso gilt, wenn ein 
aussergewöhnlicher Befund aus einer Umweltprobe stammt. 
Bei Fragen zur Einschätzung der Kriterien oder bei einem ausser­
gewöhnlichen epidemiologischen Befund ausserhalb von Spi­
tälern (z. B. Pflegeheime, ambulante Medizin) ist die Kontakt­
aufnahme mit dem kantonsärztlichen Dienst empfohlen. 

MELDEFRIST UND NACHLIEFERUNG 
VON INFORMATIONEN
Die Meldefirst liegt bei 24 Stunden nach Erhalt des Befundes. 
Informationen, welche zum Zeitpunkt der Meldung noch nicht 
vorliegen (z. B. Ergebnisse der Typisierungen), müssen an den 
zuständigen Kantonsärztlichen Dienst nachgemeldet werden. 
Dieser leitet die zusätzlichen Informationen ans BAG weiter.

Auf Anfrage der Kantonsärztin oder des Kantonsarztes in­
formiert das lokale Team für Infektionsprävention über die 
Entwicklung der epidemiologischen Situation im Spital. 

ABGRENZUNG ZU ANDEREN MELDEPFLICHTEN
Die neu eingeführte Meldepflicht für aussergewöhnliche 
epidemiologische Befunde in Spitälern ergänzt bestehende 
Meldepflichten. Entsprechend ist jeweils nur ein Melde­
formular einzureichen, wobei für die Abgrenzung folgendes 
zu beachten ist: 

•	 Wenn die Kriterien für die Meldepflicht für aussergewöhn­
liche epidemiologische Befunde in Spitälern erfüllt sind, 
kann auf folgende Meldeformulare verzichtet werden:

	– aussergewöhnlicher klinischer Befund;

	– aussergewöhnlicher laboranalytischer Befund.

•	 Bei Ausbrüchen oder Häufungen aussergewöhnlicher 
epidemiologischer Befunde ist das neue Meldeformular 
aussergewöhnlicher Ausbruch in Spitälern zu verwenden. 
Auf das Meldeformular aussergewöhnliche epidemio­
logische Befunde in Spitälern kann verzichtet werden. 

•	 Entwickelt sich ein bereits gemeldeter aussergewöhnlicher 
epidemiologischer Befund zu einer Häufung oder einem 
Ausbruch, ist diese Entwicklung aufgrund seiner Bedeutung 
erneut mit dem Meldeformular aussergewöhnlicher Aus­
bruch in Spitälern zu melden.

FAZIT
Die Einführung der Meldepflicht für aussergewöhnliche epi­
demiologische Befunde in Spitälern stellt ein zusätzliches 
Instrument zur Bekämpfung der nosokomialen Übertragung 
von aussergewöhnlichen Erregern dar. Der Fokus liegt auf die 
C. auris, aufgrund der dynamischen Epidemiologie wurde das 
Meldeformular jedoch auch auf weitere Erreger, für die noch 
kein Meldeformular vorliegt, ausgeweitet.
Die Gesundheitsbehörden, aber auch die Spitäler und andere 
Institutionen des Gesundheitswesens, werden auf diese Weise 
rasch über die epidemiologische Situation informiert, sodass 
erforderliche Massnahmen getroffen werden können. Gleich­
zeitig können bestehende nationale Empfehlungen aktualisiert 
oder Empfehlungen für neue relevante Erreger herausgegeben 
werden.

WEITERE INFORMATIONEN
Auf der Website Meldepflichtige Infektionskrankheiten 
des BAG sind alle Informationen zum Meldewesen zu finden, 
unter anderen der Leitfaden zur Meldepflicht sowie alle 
Meldeformulare. 

DANK
Besten Dank für die zeitgerechte und vollständige Meldung – 
Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Schutz der 
Bevölkerung vor übertragbaren Krankheiten!

Kontakt
Bundesamt für Gesundheit 
Direktionsbereich Prävention und Gesundheitsversorgung 
Abteilung Übertragbare Krankheiten 
Telefon 058 463 87 06
E-Mail: epi@bag.admin.ch
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